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Zl. 0041-2020/1 

 

N I E D E R S C H R I F T 
 
über die am Freitag, den 02.10.2020, um 18:30 Uhr im Gemeindesaal abgehaltene, 
öffentliche, konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Mellau. 
 

Anwesend: Tobias Bischofberger, Daniel Broger, Jürgen Haller, Judith Bischof, 
Mag. Gerhard Wüstner, Gerhard Felder, Benedikt Natter, Philipp 
Zünd, Johannes Gasser, Albert Hager, Werner Bischof, Julia Rogel-
böck, Thomas Übelher, Heike Fink, Ludwig Natter 
 
Zuhörer: 17 
 

Entschuldigt:    
 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit (§ 43 GG)  

2. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 

3. Angelobung der Gemeindevertreter/Gemeindevertreterinnen (§ 37 GG) 

4. Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 55 GG) 

5. Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin (§ 61 GG) 

6. Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 56 GG) 

7. Wahl des/der Vizebürgermeisters/Vizebürgermeisterin (§ 62 GG) 

8. Angelobung der Ersatzmitglieder 

9. Allfälliges (§ 41 Abs 4 GG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeamt Mellau 
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Tel: 05518/2204  Fax DW 17  
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Zu Punkt 1)  Feststellung der Beschlussfähigkeit (§ 43 GG)  

 

Gemeindewahlleiter Tobias Bischofberger begrüßt zur festgesetzten Zeit die voll-

zählig erschienenen Mitglieder der Gemeindevertretung. Ein besonderer Gruß gilt 

den erstmalig gewählten Mandataren und den zahlreich erschienenen Zuhörerinnen 

und Zuhörern. Es wird die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähig-

keit festgestellt. 

 

 

Zu Punkt 2)  Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 

 

Zum Schriftführer wird auf Vorschlag des Vorsitzenden Gemeindekassier Lukas 

Metzler einstimmig bestimmt. 

 

 

Zu Punkt 3)  Angelobung der Gemeindevertreter/Gemeindevertreterinnen (§ 37 

GG) 

 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter leisten vor dem Leiter der Ge-

meindewahlbehörde das Gelöbnis nach § 37 Abs. 1 des Gemeindegesetzes: 

 

Ich gelobe, die Verfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, 

meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu 

wahren und das Wohl der Gemeinde Mellau nach bestem Wissen und Gewissen zu 

fördern. 

 

In gleicher Weise legt anschließend der Vorsitzende das Gelöbnis gegenüber den 

Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern ab. 

 

 

Zu Punkt 4)  Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 

55 GG) 
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Die Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes muss mindestens 3 betragen, darf 

aber im Übrigen den vierten Teil der Zahl der Gemeindevertreter nicht übersteigen. 

Das bedeutet, dass in unserer Gemeinde der Gemeindevorstand aus 3 Mitglieder 

bestehen muss. Die Zahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes wird daher ein-

stimmig mit 3 festgesetzt. 

 

 

Zu Punkt 5)  Wahl des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin (§ 61 GG) 

 

Tobias Bischofberger berichtet, dass die konstituierende Sitzung coronabedingt 

heute leider ohne feierliche Umrahmung stattfindet. Das auch in dem Bewusstsein, 

dass wir alle – vor allem als Tourismusgemeinde – darauf schauen müssen, die 

Coronazahlen weiter zu senken, um die deutsche Reisewarnung wegzubekommen 

und die bald bevorstehende Wintersaison halbwegs hinzubekommen. Die Empfeh-

lungen des Gemeindeverbandes zur Abhaltung der konstituierenden Sitzung wer-

den deshalb vollinhaltlich eingehalten. Zu gegebener Zeit werden die Feierlichkeiten 

aber nachgeholt. Dafür wird heute testweise eine Live-Übertragung der Sitzung via 

Facebook stattfinden.  

 

Der Bürgermeister bedankt sich dann bei allen für das erfreuliche Wahlergebnis 

und das große Vertrauen der Bevölkerung. Er meint, dass er nach dem krankheits-

bedingten Ausfall im März ernsthafte Überlegungen angestellt hat, das Amt nicht 

mehr weiterzuführen. Doch im Herz ist er immer noch ein sehr politischer Mensch 

und macht das Amt auch unheimlich gerne. Nachdem er sich nun gesundheitlich 

wieder voll erholt hat, fühlt er sich wieder sehr motiviert und hat auch grünes Licht 

von den Ärzten bekommen. Auch mit der Familie hat er vor der Entscheidung 

Rücksprache gehalten. Bei den Vereinen, wo er noch Mitglied ist, wird er weiter et-

was kürzertreten und sich auch weiterhin voll auf das Amt als Bürgermeister kon-

zentrieren. 

 

Sein Wunsch ist es, analog dem Wahlergebnis, wieder mit dem gleichen Vorstand 

weiterzuarbeiten. Die letzten 5 Jahre ist der Vorstand stark zusammengewachsen, 

dies gerade darum, weil nicht immer eine einhellige Meinung bestanden hat. Ein 
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offener, sachlicher Diskurs schätzt er im Vorstand aber auch in der Gemeindever-

tretung sehr. Daniel Broger wäre auch bereit, das Amt des Vizebürgermeisters wie-

der zu übernehmen. Die Wahl liegt aber natürlich bei der Gemeindevertretung. Die 

Wahl erfolgt lt. Gemeindegesetz durch Stimmzettel.  

 

Die Gemeindevertretung hat nach § 61 des Gemeindegesetzes in der konstituie-

renden Sitzung vor der Wahl des Gemeindevorstandes aus ihrer Mitte den Bürger-

meister/die Bürgermeisterin durch Stimmzettel zu wählen. Als Stimmenzähler mel-

den sich die GV Philipp Zünd und GV Johannes Gasser. 

 

Ergebnis des 1. Wahlganges: 

 

15 abgegebene Stimmen, davon 

14 Stimmen für Tobias Bischofberger 

1 Stimme ungültig (leer) 

 

Tobias Bischofberger bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl zum Bür-

germeister an. 

 

Zu Punkt 6)  Wahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes (§ 56 GG) 

 

Die Mitglieder des Gemeindevorstandes sind nach § 56 des Gemeindegesetzes 

einzeln aus der Mitte der Gemeindevertreter auf die Funktionsdauer der Gemeinde-

vertretung durch Stimmzettel zu wählen.  

 

Wahl des 1. Gemeinderates 

 

15 abgegebene Stimmen, davon 

15 Stimmen für Tobias Bischofberger 

 

Bgm. Tobias Bischofberger bedankt sich und nimmt die Wahl an. 

 

Wahl des 2. Gemeinderates 
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15 abgegebene Stimmen, davon  

13 Stimmen für Daniel Broger 

1 Stimme für Jürgen Haller 

1 Stimme für Johannes Gasser 

 

Daniel Broger bedankt sich und nimmt die Wahl an. 

 

 

Wahl des 3. Gemeinderates 

 

15 abgegebene Stimmen, davon 

13 Stimmen für Jürgen Haller 

1 Stimme für Johannes Gasser 

1 Stimme ungültig 

 

Jürgen Haller bedankt sich und nimmt die Wahl an. 

 

 

Zu Punkt 7)  Wahl des/der Vizebürgermeisters/Vizebürgermeisterin (§ 62 GG) 

 

Die Gemeindevertretung hat gemäß § 62 des Gemeindegesetzes in der konstituie-

renden Sitzung nach der Wahl des Gemeindevorstandes ein Mitglied des Gemein-

devorstandes als Stellvertreter des Bürgermeisters zu wählen. 

 

1. Wahlgang 

 

15 abgegebene Stimmen, davon 

14 Stimmen für Daniel Broger 

1 ungültig (leer) 

 

Daniel Broger bedankt sich und nimmt die Wahl an. 
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Zu Punkt 8)  Angelobung der Ersatzmitglieder 

 

Auch die 3 anwesenden Ersatzmitglieder Sven Matt, Otmar Natter und Lothar Kün-

dig leisten vor dem Bürgermeister das Gelöbnis gem. § 37 Abs. 1 des Gemeinde-

gesetzes.  

 

 

Zu Punkt 9)  Allfälliges (§ 41 Abs 4 GG) 

Die nächste GV-Sitzung fällt nach dem bisherigen Sitzungsrhythmus auf den 

26.10.2020 (Feiertag), sie wird daher eine Woche vorverlegt auf den 19.10.2020. 

 

Termin für die Startklausur der Gemeindevertretung ist Samstag, 07.11.2020, ganz-

tags im Hotel Sonne Mellau. 

 

Der Bürgermeister bedankt sich ganz besonders bei jenen Gemeindevertretern aus 

der letzten Periode, die heute nicht mehr in der Runde sind. Es sind dies Peter Fi-

ger, ihm wünscht er beste Genesung, ebenfalls Günter Morscher, Johann Dorner 

und Walter Rogelböck. Vor 5 Jahren wurde der Ehrungsabend für ausgeschiedene 

Gemeindevertreter verschoben, bis der neue Saal fertig ist. Geplant wäre nun ge-

wesen, bald nach den Wahlen ein Dankeabend durchzuführen. Dieser soll nun 

baldmöglich – sobald es Corona zulässt - mit einem großen Dankeschön für alle 

Ausgeschiedenen veranstaltet werden.  

 

Corona wird uns lt. dem Bürgermeister vermutlich auch in den kommenden Mona-

ten begleiten. Von Gemeindeseite her ist zu schauen, was unterstützend für die Be-

triebe und die Bevölkerung unternommen werden kann. Priorität ist den Wintertou-

rismus positiv zu beeinflussen. Er ist überzeugt, dass es mit den vorhandenen Res-

sourcen und Gottes Hilfe möglich ist, die Situation zu bewältigen. Trotz einge-

schränktem Spielraum sollen auch weiterhin Investitionen getätigt werden. Anhand 

der Gemeindeklausur sollten miteinander Ideen für zukünftige Projekte entwickelt 

werden. Ein großes Anliegen ist dem Bürgermeister auch, weiterhin den Dorffrieden 
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aufrecht zu halten, damit ein gutes Zusammenleben auch in Zukunft möglich ist. Da 

sind alle gleicher Maßen gefordert.  

 

Regionale Zusammenarbeit ist ebenfalls ein Schwerpunkt für die neue Periode. Der 

Bürgermeister wird sich neben den Projekten in der Gemeinde auch für die Region 

und regionale Projekte einsetzen und aktiv mitarbeiten. Das Dorf profitiert nämlich 

auch von einer starken Region. 

 

Er bedankt sich dann bei allen, die weiterhin bereit sind, sich für die Gemeinde ein-

zubringen. Er freut sich, wieder zum Wohl der Gemeinde mit der Gemeindevertre-

tung weiterarbeiten zu dürfen. Neu und sehr erfreulich ist, dass nun 3 Frauen in der 

Gemeindevertretung sind.  

 

Tobias Bischofberger bedankt sich ebenfalls beim gesamten Gemeindeteam für 

ihren Einsatz. Es wird täglich immer wieder daran gearbeitet nicht nur ein Amt zu 

sein, sondern ein moderner Dienstleistungsbetrieb für die gesamte Gemeinde.  

 

Er bedankt sich abschließend auch bei den Zusehern und Zuhörern und wünscht 

einen schönen Abend. 

 

 

Ende: 19:20 Uhr 
 
 
 
Der Bürgermeister Der Schriftführer 
 
 
 
(Tobias Bischofberger) (Lukas Metzler) 


